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allerdings ebensowenig wie Adalbolds Herrschervita: Weil Hein-
rich II. das 981 aufgelöste Bistum Merseburg im Jahre 1004 wieder-
hergestellt hatte74, galt er Thietmar als gottesfürchtiger und beispiel-
hafter König, als gottgewollter Sieger75 im Streit um die Krone76.

Als das Chronicon in den Jahren zwischen 1012 und 1018 ent-
stand77, war Heinrich II. noch immer kinderlos, und es ließ sich abse-
hen, daß er sterben würde, ohne einen regierungsfähigen Sohn zu
hinterlassen. „Bis heute“, kommentierte Thietmar diese Gefahr, „sind
Sachsen erhoben und in allem geehrt worden. Was an ihnen gelobt
wird, das wird auch von ihrem Namensvetter [Heinrich II.] ... sorgsam
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